
 

 

 

 

Universitätseinrichtung  

 

Weitere Erläuterungen zur Brandschutzhelferausbildung: 

Gemäß § 10 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung 

und Übung im Umgang mit den Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. Die 

notwendige Anzahl an Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. In der Regel ist eine Anzahl von 5% 

der Beschäftigten ausreichend. Bei erhöhter Brandgefährdung, der Anwesenheit vieler Personen, Personen mit 

eingeschränkter Mobilität oder einer großen räumlichen Ausdehnung der Arbeitsstätte sollte die Anzahl der 

Brandschutzhelfer jedoch erhöht werden. Außerdem sind bei der Bestimmung der Anzahl der Schichtbetrieb und die 

Abwesenheit einzelner Beschäftigter zu Berücksichtigen. Es empfiehlt sich die Ausbildung in Abständen von 3-5 Jahren und 

bei wesentlichen Änderungen im Betrieb zu wiederholen.  

Name:     __________________________________________ 

Vorname:    __________________________________________  

Telefon:    __________________________________________  

E-Mail:     __________________________________________ 

Fakultät / Abteilung / Stabstelle: __________________________________________ 

Termin Brandschutzhelferausbildung: __________________________________________ 

Finanzierung durch Kostenstelle: ___________________________________________ 

Interne Leistungsverrechnung durch Abt. Gebäudemanagement nach Kursanmeldung. 

 

Datum   Unterschrift  

Geschäftsführende Leitung / Direktorin / Direktor 

Ansprechpartner/in: _____________________________ 

                      Telefon:  _____________________________ 

 Fax:  _____________________________ 

          E-Mail: _____________________________ 

An: 

Abt. Gebäudemanagement 

GM 1  

Fr. Zier 

Hospitalstraße 3 

Anmeldung und Interne  Leistungsverrechnung –  Brandschutz- und Evakuierungshelferausbildung 
Von der Abteilung Gebäudemanagement (GM) auszufüllen 

Bezeichnung der Maßnahme:   Brandschutzhelferausbildung gem. ASR A2.2 

Zuständig (Ord.Nr., Name, Tel.)   GM 117  Zier    39 – 24294 

Kosten pro Person        56,00 EUR + MwSt 
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